
Zur Entscheidung gesellschaftlicher Gerichte
über die Schadenersatzpflicht
bei gemeinschaftlichen Straftaten Jugendlicher
Bei der Bekämpfung und Vorbeu
gung von Straftaten Jugendlicher 
leisten auch die gesellschaftlichen 
Gerichte einen wichtigen Beitrag. Die 
Übergaben an sie betreffen vor allem 
geringfügige Vergehen gegen das so
zialistische und das persönliche 
Eigentum, unbefugtes Benutzen von 
Fahrzeugen und vorsätzliche Körper
verletzungen, wobei die Straftaten 
häufig von mehreren Jugendlichen 
gemeinsam begangen wurden.
Soweit durch die Vergehen ma
terielle Schäden verursacht wurden, 
zu deren Wiedergutmachung Scha
denersatz zu leisten ist, weisen die 
Ubergabeentscheidungen zum Teil 
noch Mängel auf. So wird nicht be
achtet, daß den Übergabeentschei
dungen gemäß § 24 Abs. 2 SdiKO 
und § 32 Abs. 2 KKO der Schaden
ersatzantrag und die Anschrift des 
oder der Geschädigten beizufügen 
sind. Nach Ziff. 1.2.4. der Richtlinie 
Nr. 26 des Plenums des Obersten Ge
richts zum Zusammenwirken der Ge
richte mit den Schiedskommissionen 
vom 19. März 1969 (GBl. II S. 179; 
NJ 1969 S. 242) und nach Ziff. 3.2.4. 
der Richtlinie Nr. 28 des Plenums des 
Obersten Gerichts zum Zusammen
wirken der Gerichte mit den Kon
fliktkommissionen vom 25. März 
1970 (GBl. II S. 251; NJ-Beilage 1/70 
zu Heft 9) sind außerdem die Rechts
grundlagen für die Wiedergutma
chungspflicht zu bezeichnen. Dabei 
ist nicht ausreichend, nur die gesetz
lichen Bestimmungen anzuführen, 
auf die sich der Schadenersatzan
spruch gründet, wie z. B. §§ 823 ff. 
BGB oder §§ 112 ff. GBA.
Neben der Rechtsgrundlage für den 
Schadenersatz sollten dem gesell
schaftlichen Gericht auch die sich aus 
der gesetzlichen Regelung der ge
samtschuldnerischen Haftung (§ 840 
BGB, § 114 Abs. 2 GBA) ergebenden 
Konsequenzen für die Entscheidung 
in gebotener Kürze verständlich dar
gelegt werden. Das kann sowohl in 
der Übergabeentscheidung selbst als 
auch in Form einer mündlichen Er
läuterung bei persönlicher Übergabe 
an den Vorsitzenden des gesellschaft
lichen Gerichts geschehen. Eine solche 
Arbeitsweise gehört zu der Verpflich
tung der übergebenden Organe, die 
gesellschaftlichen Gerichte anzulei
ten und zu unterstützen (§ 24 Abs. 3 
SchKO; §32 Abs. 3 KKO)._
Ubergabeentscheidungen, die keine 
eindeutigen Angaben zum Schaden
ersatz enthalten, sind meist die Ur
sache dafür, daß die gesellschaft
lichen Gerichte in dieser Hinsicht 
fehlerhafte Entscheidungen treffen. 
Damit wird aber die erzieherische 
Wirkung der Verpflichtungen zur 
Wiedergutmachung des Schadens ge
schmälert. Das beweist folgendes Bei
spiel:
Mehrere Jugendliche und junge Er
wachsene drangen in ein Glas- und 
Porzellanwarengeschäft ein, um dort

zu stehlen. Bevor sie Diebesgut an 
sich bringen konnten, wurden sie von 
der Volkspolizei gestellt. Durch das 
Eindringen in das Geschäft wurden 
Glas- und Porzellanwaren im Wert 
von 321,25 M beschädigt. Vier an der 
Tat beteiligte Jugendliche zwischen 
14 und 19 Jahren hatten sich wegen 
dieser Straftat vor der Schiedskom
mission zu verantworten. Zur Scha
denersatzpflicht wurde in der Über
gabeverfügung ausgeführt: „Durch
die Beschädigungen entstand ein 
Schaden von 321,25 Mark, der unter 
fünf Beschuldigte geteilt werden 
muß. Somit bleibt für jeden ein Be
trag von 64,25 Mark. Über den Ge
samtschaden liegt ein Schadenersatz
antrag vor.“ In der Übergabeverfü
gung wurden aber nur die vier Be
schuldigten namentlich bezeichnet, 
während es hinsichtlich des fünften 
Tatbeteiligten lediglich heißt: „Der
Sachverhalt gegen den anderen Ju
gendlichen wurde abgetrennt und ge
sondert abgeschlossen.“
Diese Ubergabeverfügung ist fehler
haft. Es wurde nicht beachtet, daß in 
allen Fällen einer unerlaubten Hand
lung i. S. des § 823 BGB, in denen 
mehrere Täter gemeinschaftlich 
einen materiellen Schaden verursa
chen, j e d e r  Tatbeteiligte für den 
Ersatz des gesamten Schadens ver
antwortlich ist. Dies gilt auch dann, 
wenn sich im Einzelfall nicht ermit
teln läßt, welcher Tatbeteiligte den 
Schaden durch seine Handlung ver
ursacht hat (§ 830 Abs. 1 BGB). An
stifter und Gehilfen stehen insoweit 
Mittätern gleich (§ 830 Abs. 2 BGB). 
Lediglich für solche Schäden, die aus 
Handlungen exzessiven Charakters 
entstehen und vom Vorsatz des Mit
täters, Anstifters oder Gehilfen we
s e n t l i c h  abweichen und auch 
nicht durch konkludentes Handeln 
vor oder spätestens während der Tat
ausführung gebilligt werden, haftet 
der exzessiv handelnde Täter allein.
Sind mehrere Tatbeteiligte für Schä
den aus der Straftat nebeneinander 
verantwortlich, so haften sie als Ge
samtschuldner (§ 840 Abs. 1 BGB). 
Deshalb ist jeder Tatbeteiligte ver
pflichtet, dem Geschädigten für den 
gesamten Schaden Ersatz zu leisten. 
Dieser kann sich an jeden in der 
Übergabeverfügung bzw. in der Ent
scheidung des gesellschaftlichen Ge
richts als Beschuldigter bezeichneten 
Tatbeteiligten wenden und von je
dem die Schadenersatzleistung ent
weder ganz oder zu einem Teil for
dern. Dabei bleiben alle Tatbeteilig
ten so lange verpflichtet, bis die ge
samte Leistung erbracht ist (§ 421 
BGB)./1/
In dem genannten Beispiel bedeutet 
das, daß jeder der Tatbeteiligten dem 
Geschädigten in Höhe von 321,25 M
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zum Ersatz verpflichtet ist. Der Ge
schädigte wird sich in der Regel an 
die im Berufsleben stehenden Be
schuldigten wenden, die auf Grund 
eines eigenen Einkommens den Scha
denersatz am ehesten leisten können. 
Im Verhältnis untereinander sind 
die Tatbeteiligten zum Ausgleich ver
pflichtet (§426 Abs. 1 Satz 1 BGB). 
Für die gesamtschuldnerische Haf
tung nach § 114 Abs. 2 GBA gelten 
die gleichen Grundsätze wie nach den 
§§ 840, 421 BGB. Macht ein volkseige
ner Betrieb den Anspruch auf Ersatz 
des Schadens gegen alle Tatbeteilig
ten vor der Konfliktkommission gel
tend, so kann er die Gesamtsumme 
von einem Beteiligten ganz oder von 
mehreren Beteiligten in beliebigen 
Anteilen verlangen.
Bei Jugendlichen ergeben sich Be
sonderheiten in der Hinsicht, als sie 
nach § 828 Abs. 2 BGB nur dann zum 
Schadenersatz verpflichtet werden 
können, wenn sie bei der Begehung 
der schädigenden Handlung die zur 
Erkenntnis der Verantwortlichkeit 
erforderliche Einsicht hatten. Sofern 
bei der Prüfung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit die Schuldfähig
keit (§ 66 StGB) bejaht wurde, ist 
auch gleichzeitig die zivilrechtliche 
Deliktsfähigkeit gegeben.
Zur Schadenersatzleistung in Geld 
können Jugendliche aber nur in dem 
Umfang tatsächlich in Anspruch ge
nommen werden, als ihnen die Mittel 
dazu aus eigener Arbeitsentlohnung 
oder aus verbleibendem Lehrlings
entgelt, Taschengeld oder sonstigen 
Geldgeschenken von den Erziehungs
berechtigten oder mit deren Zustim
mung durch Dritte zur freien Verfü
gung oder unmittelbar zur Leistung 
des Schadenersatzes überlassen wor
den sind./2/
Ist ein Jugendlicher nicht in der 
Lage, Schadenersatz zu leisten, so ist 
dieser Ausfall von den übrigen zur 
Ausgleichung verpflichteten Schuld
nern zu tragen (§ 426 Abs. 1 Satz 2 
BGB). Die Leistungspflicht des Ju
gendlichen bleibt aber so lange be
stehen, bis die anderen Tatbeteilig
ten den gesamten Schaden ersetzt ha
ben. Durch den Übergang der Forde
rung des Geschädigten auf den, der 
die Leistung tatsächlich erbracht hat, 
bleibt er diesem verpflichtet, bis er 
ihm seinen Anteil an der Wiedergut
machung geleistet hat (§ 426 Abs. 2 
BGB).
Die Verpflichtung zur Wiedergutma
chung eines durch eine Straftat her
beigeführten materiellen Schadens 
gehört zu den wirksamsten Maßnah
men der gesellschaftlichen Gerichte. 
Als erzieherische Maßnahme der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
bringt sie die gesellschaftliche Miß
billigung gegenüber dem Rechtsver
letzer zum Ausdruck und zielt darauf 
ab, ihn im Ergebnis der Beratung zu 
der Erkenntnis zu führen, sich aus 
besserer Einsicht zur freiwilligen Be-
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